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Mitteilungsblatt Mai 2026 

 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Mai 2026 
 
Montag    08.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Dienstag    08.30 Uhr bis 11.30 Uhr     
Donnerstag             14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
Die Gemeindeverwaltung ist wie folgt geschlossen: 
Donnerstag, 14. Mai 2026 Ganzer Tag (Auffahrt) 
Donnerstag, 21. Mai 2026 Ganzer Tag 
Montag, 25. Mai 2026 Ganzer Tag (Pfingstmontag) 
 
Allfällige, kurzfristige Änderungen werden, wenn möglich, auf der Homepage publiziert. 
 
 
Das Neuste aus der Schule Gündlischwand - Lütschental 
Am 20. April hat der reguläre Schulbetrieb nach den Frühlingsferien gestartet. Obwohl es Zu- 
und Wegzüge in den Klassen gab, bleibt die Schüleranzahl unverändert. 
 
Verkehrsausbildung 
Die 4. Klasse hat Ende April zweimal einen Termin mit der Kantonspolizei wahrgenommen. 
An einem Tag ging es um das korrekte Fahrradfahren, an einem anderen Tag um das 
Verstehen der Gefahren im Zusammenhang mit toten Winkeln von Fahrzeugen. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an die Polizei für das Durchführen dieser Instruktionsanlässe. 
 
Schuljahr 2026/2027 
Die Vorbereitung für das kommende Schuljahr läuft bereits auf Hochtouren. Dazu gehört 
insbesondere der Schulhausumzug, über den wir vergangenen Monat an dieser Stelle 
informiert haben. 
 
Aufgrund von Datenschutzforderungen des Bundes und des Kantons sowie zur 
Verbesserung der Abläufe im Schulbetrieb wird auf das kommende Schuljahr die neue 
Schul-Software Escola eingeführt. Damit wird die Digitalisierung in unserer Schule auf eine 
neue Stufe gehoben. So wird unter anderem eine Mobiltelefon-Anwendung für den 
Informationsaustausch – z.B. Anlass-Programme, Krankmeldungen, Zeugnisse etc. - 
zwischen Schule und Elternschaft eingeführt.  
 
Das läuft im Mai 
Nebst dem gemeinsamen Quartalsstart-Anlass werden verschiedene, unterschiedliche 
Anlässe in den drei Schulstufen durchgeführt.  
 
Ende Mai findet der Wellentag statt. Dabei geht es darum, den Schülerinnen und Schülern 
einen ersten Eindruck über das kommende Schuljahr zu vermitteln. Dies ist insbesondere für 
die Kinder, die das Schulhaus bzw. die Schulstufe wechseln, ein wichtiger Anlass, um 
Berührungsängste mit der neuen Situation nach den Sommerferien abzubauen. 
 

 



 

 
Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Bestimmungen zu beachten: 
 
1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den 

Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmer, aber auch Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur 
Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen ist übergeordnet folgendes bestimmt: 
a) Hecken, Sträucher, Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50cm Abstand 
vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse 
frei zu haltenden Luftraum von 4.50m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen 
muss eine Höhe von 2.50m frei gehalten werden. 
b) Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
c) Bei unübersichtlichen Strassenstellen, insbesondere bei Kurven, Kreuzungen, 
Bahnübergängen dürfen höherwachsende Bepflanzungen aller Art. inkl. Geäste die 
Verkehrsübersicht nicht beeinträchtigen, weshalb ein je nach den öffentlichen 
Verhältnissen ausreichender Seitenbereich frei zu halten ist. 
 

2. Die Äste und andere Bepflanzungen müssen bis zum 31. Mai 2026 und im Verlauf 
des Jahres nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückgeschnitten 
sein. 
a) Bei gefährlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtner-
ische und landwirtschaftliche Kulturen in einem genügend grossen Abstand 
gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit nicht ein Zurückschneiden bzw. ein 
vorzeitiges Mähen erfolgen muss. 
b) Der Grundeigentümer hat Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche 
zu stürzen drohen, rechtzeitig zu beseitigen. Er hat die Verkehrsfläche von hinunter-
gefallenem Reisig und Blattwerk (im Herbst) zu reinigen. 

 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und die Beachtung der Vorschriften! 
 
 
Personelles 
Christa Reusser hat ihre Stelle als Finanzverwalterin per 1. Februar 2026 angetreten. Sie 
wird uns jedoch per 30. April 2026 wieder verlassen.  
 
Ebenfalls musste der Gemeinderat von der Kündigung der Schulbusfahrerin Jessica 
Teuscher Kenntnis nehmen. Nach sieben Jahren will sich Jessica Teuscher einer neuen 
Herausforderung widmen. Der Gemeinderat bedankt sich herzlich für den zuverlässigen und 
engagierten Einsatz zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler. 
 
Wir wünschen Christa Reusser und Jessica Teuscher alles Gute für die Zukunft! 
 

 
 



 

Ausschreibung Stellen Sachbearbeiter/in und Schulbusfahrer/in 

 



 

 



 

 
Energieberatung Oberland-Ost 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
Fahrbewilligungen Hintisbergstrasse 
Für das Befahren der Gemeindestrasse Hintisberg wird eine Fahrbewilligung benötigt. Die 
Tarife wie folgt: 
 

 
Gemse für Einheimische 
(Steuerdomizil Lütschental, 
Fahrzeuginhaber) 
 

 
CHF 20.00 / pro Jahr und Fahrzeug 

 
Tagesbewilligung 
 

 
CHF 10.00 

 
Auswärtige Liegenschafts- und 
Bergrechtsbesitzer 
 

 
CHF 40.00 / pro Jahr und Fahrzeug 

 
Übrige Jahresbewilligung 
 

 
CHF 80.00 / pro Jahr und Fahrzeug 

 
Alle Bewilligungen können bei der Gemeindeverwaltung Lütschental bezogen werden. 
Möchten Sie in Zukunft die Bewilligung, ohne vorgängige Bestellung, erhalten, können Sie 
dies der Gemeindeverwaltung Lütschental mitteilen. Die Dienstleistung der automatischen, 
jährlichen Zustellung der Fahrbewilligung bieten wir Ihnen gerne an. 
 
Die Gebühr für die Tagesbewilligung ist an der Parkuhr im Schwand (gekennzeichnet) mit 
Münzen sowie via TWINT oder den Apps Parkingpay, Presto Park, TCS und PaybyPhone zu 
bezahlen. 
 
Die Bezahlung der Gebühr an der Parkuhr wird durch die Gemeinde via App regelmässig 
kontrolliert. 
 
 
 

AGENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
20. Mai 2026 
Grünabfuhr 

 
10. Juni 2026 

Grünabfuhr 
 

14. Juni 2026 
Eidg. und Kant. Abstimmungen 

 
26. Juni 2026 

Gemeindeversammlung 
 
 

VORANZEIGE 
9. September 2026 

Seniorenreise 



 

 
Alte Mühle – Dorfmuseum Wilderswil 
 

 
 

 


